
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BK8-17/1806-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV 

wegen 	 Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2013 bis 2016 und 
der Verteilung durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergren-
zen 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele-

kommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg,  

den Beisitzer Bernd Petermann  

und den Beisitzer Stefan Albrecht, ·  

auf Antrag der AllgäuNetz GmbH & Co. KG, lllerstraße 18, 87435 Kempten, vertre-

ten durch AllgäuNetz Verwaltungs GmbH, lllerstraße 18, 87435 Kempten, vertre-

ten durch die Geschäftsführung, 

- Antragstellerin -
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am 	16.03.2020 beschlossen: 

1. 	 Der Regulierungskontosaldo für die Jahre 2013 bis 2016 sowie die Vertei-

lung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergren-

zen der Jahre 2018 bis 2023 der Antragstellerin werden gemäß Anlage 1 
dieses Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der An_trag abgelehnt. 

2. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

Gründe 

1. 	 Sachverhalt 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 19.06.2017 einen Antrag auf Genehmi-

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto der Jahre 2013 bis 

2016 gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. 

Am 20.11 .2018 hat die Beschlusskammer eine vorläufige Anordnung hinsichtlich 

des Regulierungskontos der Kalenderjahre 2013 bis 2016 sowie der Verteilung 

durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 

2018 bis 2023 erlassen. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 EnWG mit 

Schreiben vom 20.12.2019 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten end-

gültigen Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. 

Die Antragstellerin hat unter anderem mit Schreiben vom 20.01.2020, 30.01 .2020, 

03.02.2020 und 04.02.2020 Stellung genommen. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz 

hat, wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens infor-

miert. Das Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß 

§ 58 Abs.1 S. 2 EnWG beteiligt. 

Im 	Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 	 Begründung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regu-

lierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. 	 Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlös-
obergrenzen der Jahre 2018 bis 2023 nach § 5 
Abs. 3 ARegV 

2.1 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antrag-

stellerin für die Jahre 2018 bis 2023 erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG, 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß §§ 5 Abs. 3 und 34 Abs. 4 ARegV 

Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 

2018 bis 2023, die sich aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 

ergeben. Die ermittelten Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- urid Ab-

schläge sind gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen wird zu-

nächst der Saldo zum 31.12.2016 ermittelt. Dieser wird sodann um ein Jahr auf-

gezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos 

erst im Jahre 2018 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2016 erfolgt in sechs gleich-

mäßigen Raten ab dem Jahr 2018. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im je-

weiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § _5 Abs. 2 

ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2017 und im gesamten Auflö-

sungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank 

veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emit-

tenten" der Kalenderjahre 2007 bis 2016 in Höhe von 2, 12 Prozent. 
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2.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich für die Jahre 2013 

bis 2016 aus § 5 Abs. 1 ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzel-

nen: 

a) 	 die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den 

von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengen-

entwicklungen erzielbaren Erlösen(§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

b) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstanden·en Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den· in der Erlösobergrenze diesbe-

züglich enthaltenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV), 

c) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 

ARegV zur BerüGksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Re-

gulierungsperiode und den ·in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthalte-

nen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV) bzw. der entsprechenden freiwilligen 

Selbstverpflichtung nach§ 11 Abs. 4 S. 2 ARegV sowie 

d) 	die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehen-

den Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Er-

lösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz 

durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbe-

trieb oder Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder durch 

Maßnahmen nach § 21 ~ Abs'. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach § 18b 

StromNZV a.F. verursacht wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 

26.07.2016). 

2.2.1 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Er-
lösen · 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung 

erzielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepassten Erlös-
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obergrenzen werden in den Anlagen 3 a bis c den von der Antragstellerin ange-

passten Erlösobergrenzen gegenübergestellt. 

Die für die Jahre 2013 bis 2016 in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze 

gegenüber dem Ansatz der Antragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich 

ebenfalls aus den Anlagen 3 a bis c. 

2.2.1.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen . Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli- 

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtin- 

. dexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dau- 

erhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b  
' 

bis 11 und 12a bis 17 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV). 

Soweit die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungs-

periode erst nach Beginn der Regulierungsperiode festgelegt hat, ist hinsichtlich 

der zulässigen Erlöse des jeweiligen Jahres auf die von der Beschlusskammer 

festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze abzustellen. Die vom Netzbetreiber 

im Rahmen der Anpassung der Erlösobergrenzen angesetzten Werte sind für die 

betreffenden Kalenderjahre insoweit zu korrigieren. 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung gemäß der Systemstabilitätsver-

ordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Basis von Planwerten vorgenommen werden 

und fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von Genehmigungen 
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a) nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

b) auf Grund eines Härtefalls nach§ 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. 

Eine weitere Anpassung . der Erlösobergrenze ist gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. Überdies können Anpas-. 

sungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

2.2.1.1.1 Zulässige Erlöse 2014 

Der Netzbetreiber gibt nach § 4 ARegV zulässige Erlöse in .Höhe von 

54.190.197 € an. Nach den Werten der Bundesnetzagentur ergeben sich nach § 4 

ARegV zulässige Erlöse in Höhe von 54.053.158 €. Die Abweichung in Höhe von 

137.039 €resultiert aus der Anpassung der EOG für das Jahr 2014 (siehe Anlage 
3a). 

Bei der Anpassung der EOG 2014 hat der Netzbetreiber bei den dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteilen eine Auflösung von Baukostenzuschüssen und 

Netzanschlusskostenbeiträgen nach§ 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 StromNEV in Hö-

he von - € angesetti. Nach Berechnung der Bundesnetzagentur ergibt 

sich eine Auflösung von BKZ und NAKB in Höhe von - €. Die Abwei-

chung in Höhe von 137.039 € resultiert daraus, dass der Netzbetreiber im Jahr · 

2003 einen Zugang von BKZ in Höhe von € ansetzt, während nach der 

Datenbank der Bundesn~tzagentur und den Angaben des Netzbetreibers im 

Rahmen der Kostenprüfung zur 3. Regulierungsperiode im Jahr 2003 BKZ in 

Summe von - € zugegangen sind. Es wurde auf die Werte der Bundes-

netzagentur abgestellt und die BKZ und NAKB über eine Dauer von 20 Jahren 

linear aufgelöst (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 ARegV). Die für das Jahr 2014. geltend 

gemachten Erlöse wurden daher um 137.039 €erhöht. 
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2.2.1.1.2 Zulässige Erlöse 2015 

Der Netzbetreiber gibt nach § 4 ARegV zulässige Erlöse in Höhe von 

60.726.122 €an. Nach den Werten der Bundesnetzagentur ergeben sich nach§ 4 

ARegV zulässige Erlöse in Höhe von 60.588.365 €. Die Abweichung in Höhe von 

137.757 € resultiert aus der Anpassung der EOG für das Jahr 2015 (siehe Anlage 

3a). 

Bei der Anpassung der EOG 2015 hat der Netzbetreiber bei den dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenahteilen eine Auflösung von Baukostenzuschüssen und 

Netzanschlusskostenbeiträgen nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 StromNEV in Hö-

he von~ angesetzt. Nach Berechnung der Bundesnetzagentur ergibt 

sich eine Auflösung von BKZ und NAKB in Höhe von €. Die Abwei-

chung in Höhe von 137. 758 € resultiert daraus, dass der Netzbetreiber im Jahr 

2003 einen Zugang von BKZ in Höhe von- € ansetzt, während -nach der 

Datenbank der Bundesnetzagentur und den Angaben des Netzbetreibers im 

Rahmen der Kostenprüfung zur 3. Regulierungsperiode im Jahr 2003 BKZ in 

Summe von € zugegangen sind. Es wurde auf die Werte der Bundes-

netzagentur abgestellt und die BKZ und NAKB über eine Dauer von ~O Jahren 

linear aufgelöst (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 ARegV). Die für das Jahr 2015 geltend 

gemachten Erlöse wurden daher um 137. 757 € erhöht. 

Außerdem gibt der Netzbetreiber bei der Anpassung der EOG 2015 bei den dau-

erhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen an, dass die Personalzusatzkosten im 

Vergleich zum Basisjahr 2011 deutlich gestiegen seien, da zum 01.01.2012 und 

zum 01 .01 .2015 ein Personalübergang vom Dienstleister auf den Netzbetreiber 

stattfand. Die Personalzusatzkosten aus dem Personalübergang werden von der 

Bundesnetzagentur nur in der Höhe als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan-

teile berücksichtigt, in der sie nicht bereits im Basisjahr als vorübergehend nicht 

beeinflussbare Kostenanteile berücksichtigt worden sind. 

Insgesamt ergibt sich bei den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen eine 

Abweichung zwisch~n den Angaben des Netzbetreibers und der Berechnung der 

Bundesnetzagentur in Höhe von 137. 757 €. 
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2.2.1.1.3 Zulässige Erlös_e 2016 

Der Netzbetreiber giot nach § 4 ARegV zulässige Erlöse in Höhe von 

63.551.945 €an. Nach den Werten der Bundesnetzagentur ergeben sich nach§ 4 

ARegV zulässige Erlöse in Höhe von 63.413.520 €. Die Abweichung in Höhe von 

138.42? € resultiert aus der Anpassung der EOG für das Jahr 2016 (siehe Anlage 

3a). 

Bei der Anpassung der EOG 2016 hat der Netzbetreiber bei den dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteilen eine Auflösung von Baukostenzuschüssen und 

Netzanschlusskostenbeiträgen nach§ 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 StromNEV in Hö-

he vo~€ angesetzt. Nach Berechnung der Bundesnetzagentur ergibt 

sich eine Auflösung von BKZ und NAKB in Höhe von~- Die Abwei-

chung in Höhe von 138.425 € resultiert daraus, dass der Netzbetreiber im Jahr 

2003 einen Zugang von BKZ in Höhe vo~ ansetzt, während ~ach der 

Datenbank der Bundesnetzagentur und den Angaben des Netzbetreibers irr) 

Rahmen der Kostenprüfung für die 3. Regulierungsperiode im Jahr 2003 BKZ in 

Summe von zugegangen sind. Es wurde auf die Werte der Bundes-

netzagentur abgestellt und die BKZ und NAKB über eine Dauer von 20 Jahren 

linear aufgelöst (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 ARegV). Die für das Jahr 2016 geltend 

gemachten Erlöse wurden daher um 138.425.€ erhöht. 

Außerdem gibt der Netzb~treiber bei der Anpassung der EOG 2016 bei den dau-

erhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen an, dass die Personalzusatzkosten im 

Vergleich zum Basisjahr 2011 deutlich gestiegen seien, da zum 01.01.2012 und 

zum 01.01.2015 ein Personalübergang vom Dienstleister auf den Netzbetreiber 

stattfand. Die Personalzusatzkosten aus dem Personalübergang werden von der 

Bun_desnetzagentur nur in der Höhe als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan-

teile berücksichtigt, in der sie nicht bereits im Basisjahr als vorübergehend nicht 

beeinflussbare Kostenanteile berücksichtigt worden sind. 

Insgesamt ergibt sich zwischen den Angaben des Netzbetreibers und der Bun-

desnetzagentur daraus bei den dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteilen eine 

Abweichung in Höhe von 138.425 €. 
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Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BKB-11 /1806-13 einen öffentlich-

rechtlichen Vertrag mit der Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag · 

wurden die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geän-

dert. Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren 

Erlösen zu berücksichtigen. Zur Bestimmung der zulässigen Erlöse ist somit gene-

rell auf die vor Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages ursprünglich festge-

legten bzw. nach § 4 Abs. 3 und 4 ARegV angepassten kalenderjährlichen Erlös-

obergrenzen abzustellen. 

In den Anlagen 3a erfolgt jedoch unter „Sonstiges" der Ausweis eines Anpas-

sungsbetrages aus technischen Gründen bei den zulässigen Erlösen und nicht bei 

den erzielbaren Erlösen. 

2.2.1.1.4 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 

ARegV (§ 4 Abs; 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenzen für die Kalenderjahre 2013 bis 

2016 ist die Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu 

berücksichtigen. Hierfür sind die folgenden · Verbraucherpreisgesamtindizes · zu 

verwenden. 

~ •. 
:--~ Jahr-~~-·--T~1BasisJallr - - --::;:-

: • ,- -· ·l" -~· . : • ::'.°..· :_.-:~ . :- .., 
--:-

. 
- ---.,-

' · 
-xtpfu~.. :--:--~.--~-. ~-.~.. ·. -:---~~-V-Pi;1- ·--~-~-~-J 

;, ~ -~-~~L·I --~- --1~--. '·-:~~~~--~:•..ui 

2013 2006 101,6 110,7 

2014 2011 102,1 104,1 

2015 2011 102,1 105,7 

2016 2011 102,1 106,6 

-

'.Y'.gl. https://www-genesis.destatis.de/genesis/online. unter den Menüpunkten .Themen" ~ „ 61 1Preise" -7 „611 1Verbrau-
cherpreise" -7 „61111 1Verbraucherpreisindex für Deutschland" -7 „61111 -0001 1Verbraucherpreisindex (inkl. Verände-
rungsraten) : Deutschland, Jahre" 
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2.2.1.1.5 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten-

anteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3· und 9 bis 12 

. ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV) 

Kosten aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1 ), Betriebssteu-

ern (Nr. 3), betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz-

und Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 

abgeschlossen worden sind (Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Be-

triebs- und Personalratstätigkeit (Nr. 10), der -Berufsausbildung und Weiterbildung 

im Unternehmen und von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbe-

reich beschäftigten Betriebsangehörigen (Nr. 11) wurden vom Netzbetreiber ge-

mäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV jeweils auf die im vorletzten Kalenderjahr 

entstandenen Kosten angepasst. 

Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten-

anteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 2. HS ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung aufgrund der Systemstabilitätsver-
. 	 . 

ordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) wurden vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten 

gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV angepasst. 

2.2.1.1.7 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungs-

faktor) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV · 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der 

Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt wor-

den. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den An-

gaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. 

Die entsprechenden Entscheidungen sind überblicksartig in der nachfolgenden 

Tabelle zusammengefasst. 
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~; ----.-:~--..~- ----.. --~-~--·- - ----- - --:--· -;;T- · ·--i 

'~ · : · Jahr · . 

!~~-~-~:~~-., \ ~;. . :.-- .. - ~---'-- --.~-----~-:--~-- _:_· -~-- - · --

·;~.-~ .~:---: - --

· ·Aktenzeichen 

- ~~:.:.·-~-<·:_:__ _, ~ - :' . '_~· - ___ ·-. . --· . ·~-

--- --,-=--.

_ 

-~ 

~ 

-_ --- __ _J 
2013 BK8-12/1806-21 

2014 BK8-13/1806-21 

2015 BK8-14/1806-21 

2016 BK8-15/1806-21 

--_. - ~ ---:::--_-....... 

2.2.1.1.8 	 -Anpassung nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätsele
ment) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) 

gemäß § 4 Abs. 5 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der Berech

nung der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt worden. 

Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben 

der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. Die Entscheidun

gen sind überblicksartig in der nachfolgenden Tabelle züsammengefasst. 

_______,___ -- y--	 - ------- -- ----~. - , - - -·"· - - ' --:-· - ---- - ---- - ---~ 

Jahr · · Aktenzeichen 	 1 

-'- - - ·-- - . . - - . - ' - . . . . - - - . - . - :1 

BK8-11/1806-812013 

BK8-13/1806-812014 bis 2016 

2.2.1.2 	 Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV 

zulässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der 

tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu 

erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im je-
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weiligen Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor 

im Rahm.en der Verprobungsrechnung gemäß § 20 · StromNEV ermittelten Entgel

ten. Bei der Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physi

kalisch durchgeleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen 

abzustellen, unabhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabat

te gewährt wurden. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli

chen tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im 

Rahmen ihrer Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 a.F. ARegV sowie im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2013 bis 2016 die in den Anlagen 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BK8-11/1806-13 zur Umsetzung 

höchstrichterlicher Rechtsprechung einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der 

Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag wurden die der jährlichen 

Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. Diese Beträge sind im 

Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlösen zu berücksichtigen. 

Dementsprechend sind die erzielbaren Erlöse der Antragstellerin um die sich aus 

dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ergebenden Beträge zu korrigieren. 

2.2.2 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 
ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwen

dung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansät

ze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüber-
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zustellen. Die· so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 

Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die tatsächlich ent

standenen Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV für 

a) die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) die Nachrüstung nach SysStabV und 

c) die Auszahlung vermiedener Netzentgelte 

übermittelt. 

In den Anlagen 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 

2.2.3 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 
Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den 
in ·der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansät
zen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das. 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Mess

stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich 

enthaltenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Diffe

renz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbe

trieb oder Messung durch die Antragstell.erin durchgeführt wird, oder Maßnahmen 

nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach § 18b StromNZV a.F. verur

sacht wird. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die Kostenveränderung 

für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb übermittelt. Diese Werte werden in 

den Anlagen 4 den von der Beschlusskammer geprüften Werten gegenüberge

stellt. 
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2.3 	 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 
bis 2016; Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 
31.12.2016 

r 
Bei der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst gemäß § 34 Abs. 4 

ARegV die Auflösung alle noch offenen Kalenderjahre. Der ermittelte Saldo wird 

nach dieser Übergangsvorschrift annuitätisch bis zum Ende der dritten Regulie-

rungsperiode durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 wird durch die kalen-

derjährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2013 bis 2016 hinsichtlich 

a) 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß§ 5 Abs. 1 ·S. 2 ARegV, sowie 

c) 	 deri veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne 

des§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2013 bis 2016 zu ent-

nehmen. Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des je-

weils jährlich durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem 

Mittelwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zins-

satz entspricht d~m auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezoge-

nen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs-

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2013 

beträgt der Zinssatz 3,02 Prozent, für das Jahr 2014 2, 75 Prozent, für das Jahr 

2015 2,49 Prozent und für das Jahr 2016 2, 12 Prozent. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2016 ergibt sich aus den Dif-

ferenzen der Jahre 2013 bis 2016, die gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen 

sind. Den Anlagen 2 ist für die Jahre 2013 bis 2016 der Vorjahressaldo, der Ge-
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samtsaldo vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Ge-

samtsaldo nach Verzinsung zum 31.12. für das entsprechende Jahr zu entneh-

men. Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 kann ebenfalls 

der Anlage 2 entnommen werden. 

Die sich danach für die Jahre 2018 bis 2023 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

III. Entfall der vorläufigen Anordnung 

Die Beschlusskammer hat am 20.11.2018 (Az. BK8-17/1806-01) eine vorläufige 

Anordnung zur Auflösung qes Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 2016 

(Tenor Ziffer 1.) getroffen. Die vorläufige Anordnung tritt mit der Wirksamkeit die-

ser abschließenden Entscheidung außer Kraft. 

IV. Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01.01.2018 ist zulässig. 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2017 

liegt u.a. darin begründet, dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie- · 

rungskontos vorgreifliche Verfahren der zweiten Regulierungsperiode (Erweite-

rungsfaktoren, Netzübergänge etc.) noch nicht abgeschlossen waren. Zur Wah-

rung einer einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer 

frühzeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen. 

Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenzen 2018 bis 2020 

verstößt insbesondere nicht gegen § 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG. Durch den stets vor 

dem 30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veröffentlichten Erhe-

bungsbogen zum Regulierungskonto war der Netzbetreiber stets rechtzeitig zur 

Preisbildung (01.01. des Folgejahres) in der Lage, die preisbildenden Bestandteile 

aus der Auflösung des Regulierungskontos der Jahre 2013 bis 2016 für sich zu 

bestimmen und konnte diese somit seiner Entgeltbildung der Jahre 2018 bis 2020 
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zu Grunde legen. Durch die regelmäßige Veröffentlichung der Hinweise zur An-

passung der Erlösobergrenze waren dem Netzbetreiber dabei auch die wesentli-

chen Rechtspositionen der Beschlusskammer im Hinblick auf die Berücksichtigung 

bzw. Nichtberücksichtigung bestimmter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare 

Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2018 

bis 2023 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2017 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 

eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 

2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra-

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 

Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzö-

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende 

·endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 (V), Rn. 118 ff., juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rück-

wirkende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) 

Festlegung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwir-

kende Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Be-

schlusskammer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. Es war 

dem Regulierungskonto vor der Verordnungsänderung im Jahr 2016 immanent, 

dass die Feststellung nachträglich nach Ablauf mehrerer Jahren, nämlich erst mit 

der Festlegung der nachfolgenden Erlösobergrenzen erfolgte. 

Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Be-

schlusskammer zur Genehmigung der Regulierungskontosalden für die Jahre 

2013 bis 2016 erfolgen wird und insoweit eine nachträgliche Korrektur der selb-

ständig angepassten Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 2020 erfolgen kann. 

Bereits mit den Hinweisen für die Festlegung der Erlösobergrenzen für das Jahr 

2018 hat die Beschlusskammer darauf hingewiesen, dass, sofern noch keine Be-
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scheidung des gestellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert für die Anpassung 

anzusetzen ist. 

Zudem hat die Beschlusskammer in der vorläufigen Anordnung im Jahr 2018 

nochmals klargestellt, dass mögliche Abweichungen der endgültigen von der vor-

läufigen Entscheidung sachgerecht über die Methodik des Regulierungskontos 

ausgeglichen werden können. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren 

zu den Regulierungskonten der Jahre 2018 bis 2020. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung · dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 

Jahre 2018 bis 2023 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzu-

legen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2018 bis 2023 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemes-

sen. Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen 

weiteren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der 

Beschlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, · 

preisgünstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit 

mit Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner 

Unternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im 

Interesse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu tref-

fen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 
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VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 4 zu den Kalenderjahren 2013 bis 2016 sind Bestandteil dieses 

Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich .der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Anlage 4 Messstellenbetrieb 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen ·Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur 

(Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be-: 

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausan

schrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung be

trägt einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf 

Antrag von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert wer

den. Die Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss 

angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die An

gabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthal

ten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen dürch einen 

Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzer 

Petermann 

Beisitzer 

, 
Albrecht 
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Allgl~GmbH Co. KG IQ.: SK&-1711800-01 

Auszua des Re11ulierunas1<ontosfürdieJahrj 2013. 2014. 2015 und 2016 

- Hec!altuog des Saldo des ResunecuMskootos • 


Baschrefbung 

§ ~ Abe. 1 Satz 1 ARogV 

§ 5 Abc. 1 Satz 2 >.RogV 

E~ÖG<>bergrenze (EOG) i;ien>Aß § 4 ARegV 

EffClRWiche lnansprudlnahmt vorgelllgelte< 
Netzebene.i gemill § 11 Abs. 2 Satz ' Nr. 4 ARegV 

nach § 4 ARegV 1U!Asslgo E~e 

erzielb<>ro E~l5$o 

VetziCNSbetrag In det verprcbung 

Dlff@ronz 

talsAdii:h entstandene Kosten 

DlfferetU 

tatsäCllliCI> entstan<lene Kosten 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Venniedene Netzentgelte im Sklne YO<> §18 SltC!fflEV, in EOG enlhtltent Anslltu 
§ 35 AbS. 2 des EEG und § 4 Abi. 3 ct.sKWK-0 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Sau 3 ARegV 

tatsäelli ct> entstandene Kosten 

Ko$1enverandefv~g Meuung I MHui.Jltnbe!rieb inkl. n EOG esithaltene Ansitze 
Maßnahmen gom. § 2 16 EnWG 

§ 5 AbS. 1 Satz 2 ARegV Nachriislung "'" Wechseti1dltam ntch § 10 Abs. 1 · 
SysStabV In EOG enthaltene Anlttzt 

tatsächlich entstandene Kosten 

§ 5 Ab&. 1 Satz 2 ARogV Kapitalkosten aus genehm'glen lnvesUliontmaßnahmen in EOG • r•· ._ •tz 
nach § 23 ARegV en„a ~n•~·•• " 

Jahresanfangsbestend ( • Vorjahressaldo) 

Saldo ous Efn<0kflfforeru:en 

JaMtsendbo•bnd (Ja-fang&bosland + Saldo aus 
Elnzolcf.tfe...,,zen 

Mttelwert aJs Jahresanfangs-und Jahresendbe$tand 

Anzuwendender Zlnsutt gemill§ 5 Abs. 2 ARet;fJ 

Saldo Rogutltrungsllonto (•Jahresendbestand • 
Venln1u 629.196 

D;Jterenz 

SonsUgos 

Satdo avs E~trenztn 

'53A79 .. 3.243.101 

2013 
(EUR] 

52.068.369 

51.915.950 

152A19 

S.53.304 

Mfnderenös (EOO· Mll'IOeretllls (EOG Mndetet16s (EOG· Mlndete~6s {EOG· 
emöhel'IO) emöhend) emllhend) ertiet>el'IO) 

Verzinsung und Berüchi<:htigung In den hlondtljihrtlc:hen Ertöeobe111rennn 

Bueichnuog 

Saldo ~ulletungskonlO zum 31.12.2016 

Anww9ndende< Zinssatt gemiß§ 5 Abs. 2 ~V 

Ba,_, (zu vertelender Be1rag) 

Annultitlsch• Bofilckslchtlgung"' der Ellösot>wgrena 

2011 
(!:UR) 

3.52&.304 

2,12% 

74.758 

3-601.061 

2018 
[EUR) 

2,12% 

638.711 

2019 
[EUR) 

2.12% 

631.718 

2020 
[EUR) 

2,12% 

8'8.718 

2014 
(EUR) 

54 .063.158 

52.386.466 

0 

U17.611 

2021 
[EUR) 

2.1~ 

6,8,718 

AusWfr1wng auf Clle E~Osocelgrenze Mindenlflös (EOG-emöhend) 

2015 
(!!UR) 

60.568.385 

56.366.228 

2.222.139 

2022 
[EURI 

2.1 ~ 

838.718 

2011 
(EUR) 

63.413.520 

63.873.085 

~9. &45 

2023 
(EURI 

2,12% 

638.718 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte v~n Netzbetreiber und BNetzA AllgäuNetz GmbH Co. KG Az.: BKS-17/1806-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013  

Rechtsgrundlage Beschreibung 

nach f:l 4 AReaV zulässiqe Erlöse 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV IErlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV erzielbare Erlöse 
VerzichtsbetraQ in der Vergrobun' 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §1a StromNEV, l~atsächlich entstandene Kosten 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV . 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen l~atsächlich entstandene Kosten 
nac:h § 23 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 1 1 

Differenz 

Sonsfü1es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Bundesnetz-
agentur 
[EUR] 

52.068.369 
51.915.950 

0 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 
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Anlage 3a Vergleich der Ertösobergrenzen AllgäuNetz Az:. BKS-17/1806-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1I VP10 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber 

2013 

BNetzA Abweichung 

201 3 

52.068.369 
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Ar SKt.1711805-01 

Verglelch VPJ und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

,., 
2-2 

2-3 .„ 
... 
2 ·• 

2. 7 

2 · • 

2 -9 

2 - 10 

2· 11 

I'°"' Slati•ti..:hen Bundesaml ""6fenllk:hter 
Verbraucherprelsge'3mtindax du YO'rletz1en Ka1andeljahres 
Wfdem Jahr, für d.as die Erl6sobergrenze git{§ 8AR&gV) 

Ge~Uliche Abn;ihm•· und Vorgütung~fkhl.on 

Betriob~uem 

Planwut: 
Etforde.ricf'l.t lnan$9ru"'1nahm•vorge1'gertor Notubonen 
Planwtrt: 
N$ehtiistung wnWech wlrichtem n~h§ 10Ab-s. 1 
s....~ubv 

B•rufwu:bi:fung Wld Weiterbildung Im Unternehmen und 
YOn 8ttrioba.J;h~$$litton fUr Kinder der Im 
Netz.b*l"olch beschiNaton Befriebs.anoehMoen 

Auftdsung ~n eKZI Netun$Clllu~os1enbei"J'jgon h 
Ve,lbhdung mie der StiomNEV 

Au sg!eleh.smed'lan1'mus nach § 2 Abs. 4 EnLAG 

Komponsatlons.zahlungen tm Rahmen des 
Satz 2 Nr. 1 AuSQ5eieh s.-n&ehani:smus nach Atti:el 3 der Vetord nu ng 

<EGl Nr.122812003 

Kouan fUr die 8e.$dl~ng der Entt0ia zur Erbm.gung \(11'1 

Satz 2 Nr. 3 AuSf'ii!Seicl\sloi;tungcn. oin sc:hlio61ieh dot Ko$lCfl N tdio 
la.s 8e$ehaffun 

Differenz. Mi:schen ge..ehmlgten Vetlustenetglekosten und 
den ana.atzfJhigen Kosten 

Summ• 

NetzMb'el~f 8NetzA 
AbW.khURg 

Kaknd4it;.ht VPI K•lendwjaM VPI 

2011 110,70 201' 110.70 o.~~ 



Anlage 4 - Messstellenbetrieb AllgäuNetz GmbH Co. KG Az.; BKS-17/1806-01 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb des Jahres 2013  

tatsächlich entstandene Kosten 
davon Kosten der Messun 
davon Kosten des Messstellenbetriebs 

In der Erlösoben:1renze enthaltene Kosten (Plankosten 
davon Kosten der Messun 
davon Kosten des Messstellenbetriebs 
DifferenzbetraQ (tatsächliche Kosten - Plankosten 
davon Maßnahmen nach !i 21c EnWG 

Ermittlung der Dlfferen;i 
gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA AllgäuNetz GmbH Co. KG Az: BK8-17/1806-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2014 

Rechtsgrundlage Beschreibung 
Angaben des 

Netzbetreibers 
[EUR] 

Bundesnetz-
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
(EUR] 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

1Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK-G . 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysStabV 

erzielbare Erlöse 
Verzichtsbetrao in der Verprobun, 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
lln EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tats~chlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

54.053.158 
52.365.468 

0 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 1~atsächlich entstandene Kosten 
nach § 23 ARegV m EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Sonstiges 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

1 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen 1\llgäuNetz Az: BKS-17/1806-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 I VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kostten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II • V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 
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--
Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

1-s„,...,... eundeoaml ><r•«.,,u;ehter 
Verbr.ud'W!tpre!sgesa.mtrWfe.x des llOl'letlton Kalendeij•hres 
YOt dem Jahr, turdu die Erl6$0bergren10 Oilt (§ 8AR~V} 

,..tm.v•!Mr Blltl>A 
Ab-khuna 

Klltn<M,.Phr VPI Kalitndtr~hr VPI 

2012 l 0.:., 10 2012 104,10 o.oo-.• 

2·1 

2·5 

2· 0 

2 - 6• 

... 
2· 11 

2 - 13 

2 -14 

Gesetzliche Abliahm~ und V«gO!ungSl)ftiehten 

Plainwort: 
Eriord.nc.he lnan&pt\lchnatune vorge:tagerter Netteben en 

PLmnwort: 
Nachrüstung von Wechseln;h temnach § 10 Abs. 1 
SvsSt.abV 

Me'hrkosten fürdre Enietllung,den 6tl:rie-b unddit 
Anderung wn Erdkabeln 

ZahlurlQ~ an Stidle odtf' GemeW'lden nach M.aß,oabe '"'°" 
§ 5.Abs. 4 StromNEV 

BeUieblcheund !Mil'l'Orttaglche Ventinba1U1tgen zu 
lohnz:uS3lZ· und Veno'rgung~i~1un9cn (Ab~lu"wr 
31.12...2008 

BwvtYu$blcfung und Weitetbt:JUJ'lg in Untomeh mtti umJ 
vo" 8etriob$kincfelttge.lStitten fürKi'ldor dtrin 
Ni!ltbMeic:h be$Chl • 1et'l Betrie-buinoeh6ri:Jcn 

Fonehuno u.nd Etltwfekllng nach Maßgabe des§ 25a 
ARegV 

Aufl6sun; von BKZI Nettansd'l1uukos!.e.nbeHr!9en h 
Vefbhd·ung mit der StromNEV 

Au:sg._~ich:smechanl$mU:Uiach § 2 Abs. 4 EnlAG 

dem fnal\Zie!len Au s.gleich nach § 17d Absatz4 d~ 
2 - i 5 Energiev.Tt$dlaftsges.etzea ·Umsetzungdes Offshore-

Netzentwickluna:>otans 
Kompen$Cltbn&uhtungen m Rlhmen dH 

Satz 2 Nr. 1 Au.icham.chanlsmulnach Attkel 3 derV•o«lnung 
IEOl Nt. 122M003 

S•tz 2 Nt 2 Er\O:e •u•<f0m EngP'1wn•n.1gemonl nach Altikd 8 der 
' Verordnmg(EG)Nt, 122812003 

Kosten t\irc5& Besehatl\.r'lgder Energie zurEttiringung \()t\ 

S•tz 2 Nt, 3 Au.lehslelstungen, etnsehließlch der Kosten für dl& 
laetse e Besehalfu 

Satz4 Oi!feranzzwischen genehomlgten Ved.1$tM«glek.osten ood 
den ana.atzfl h)Qen Ko$lel'I 

Summo 



Anlage 4 - Messstellenbetrieb AllgäuNetz GmbH Co. KG Az: BKB-17/1806-01 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb des -Jahres 2014 

Ermittlung der Differenz 
gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV 

Bundesnetz- Abweichungen 
zu angesetz-
ten Werten 

EUR" 
tatsächlich entstandene Kosten 
davon Kosten der Messun 
davon Kosten des Messstellenbetriebs 
In der Erlösobergrenze enthaltene Kosten (Plankosten 
davon Kosten der Messun, 
davon Kosten des Messstellenbetriebs 
Differenzbetrag (tatsächlfche Kosten - Plankosten 
davon Maßnahmen nach§ 21c EnWG 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA AllgäuNetz Az.: BKS-1 7/1806-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2015  

Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 1Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV erzielbare Erlöse 
Verzichtsbetrao in der Verorobun• 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, ~atsächlich entstandene Kosten 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G · in EOG enthaltene Ansätze 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV ·1Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen r atsächlich entstandene Kosten 

1 
nach § 23 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Sonsfü1es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz-
agentur 
[EUR] 

60.588.365 
58.366.226 

0 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
. [EUR] 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen AllgäuNetz GmbH Co. KG Az: BKS-1711806-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösoberg renze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KA vnb 

KAb 

Anpassung VP11 / VPl0 - PF1 

Anpassung der Ertösobergrenze gem. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldq Regulierungskonto 

Härtefall ' 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 
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Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

Netzbtitt•iMr 8NeUA 
Abweichung 

te..lencMrjahr VPI K.mlendtorjahr VPI 

l'°m SLathfü1chen Bunde$1ml wrilffenlllchle< 
Velb<aueherpreisguamtindox des YOrietzten Kalendefjahres 2013 10$.70 2013 105.70 o.~• 
vor d em Jahr. fUt das die Erlb$0befOl'Onzt gtt (§ 8 AR.egV) 

Oal.Mfh1ft n lchtbfflnftu„bar• Kost.nnuh S 11 AN.2 AR9'QV 

2-1 

2 - 2 

2 - 3 

2-. 
2-s 

2-8 

2 - 7 

2 - 8 

2 - 8b 

2-• 

2- 10 

2· 11 

2·12• 

2· 13 

$atz.2Nr. 1 

Kol'lzessionaabgaben 

PlanW9rt: 
Erfotdorlithci hanspruc:hnahme YOCgelag1rtcr Netz1bonon 

Plan wert: 
NachrU$1ung\IQf\ Vled\s.tlrichkm nflch§ 10Abs. 1 

AuWl$Jng des Abz:vgsbo<rags nach§ 23Abs. 2a ARegV 

Mehtllosten für die Etliehluftg, den Betrieb und die 
Änderung wn Erdkabeln 
Pa.n ...rt: 
Verm»dene Netz.entgelte m Shne 'oOfl §18 StromNEV, § 
35Abs.. 2 des EEG ur.et 4 4 Abs. 3des KWK~ 

b.hiJn9«1 an Sl.3i!1e oder Gen-.elnden n.ac:h M;G.g:abe von 
§ 5 Abs. 4 S!JomNEV 

80,.;ebllche und tallfwrtregllche Verellb.erungen zu 
lohnzuutz·und Versorgung$ltbb.lngen (Mischlu$.$ -.or 
31.12.20()8\ 

Berufsau&blktung 1.1nd Wellorbl:1ung tn Untemeh~ und 
\Ot\ Betl'Wbsk.hdetl.&Oo»'.ltton fUt K~etdet k'n 
Net:r:bereC:h besehA • ten elrlebsa eh6 n 

ForiKhung und EM<kkl.lng n-Kh J.b~eb41d•• § 2Sa 
AR&QV 

Au!IOsung von BKZ I Netzanscbl!askostenbeittigen In 
Vetbindung mit der StornNEV 

dom fhanzjollonAu$doldi nilCh § t 7d AbWU.4 dos 
EM~ruch.afl.;.guotzn • UmMtZl.lng doiaf$hofo-
Nel:ufttvkklmo~o"ns 

Kompensationsuhlu:ngon Im FQhmon dts 
Ausgleith$1'1"«h•ni;mu$n.aeh Artk.el 3dcw Vorotdnung 
EO Nr. 122et2003 

s.u 2 Nr 2 En!J,,s.e aus d!tn EnQpu$Tlanagement naeh Altkel e der 
• Ve.'Otdnl.l'lg (EG) Nr. 122812003 • • 

Ko$ton fVr de Beschaffung de1 EMrole .zur Etbrinouno von 
Sau 2 Nr. 3 l\uaolelehalelstunoen. eln&dlleßllch derKoaten für die 

lastsei'Joe B•schafklno 

Sau4 O&tenz ZWi$el'longonohmlgton Voliu$tonorgiok.o$ten und 
doni anGatzfihigon Kcnton 

Strnme 
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Anlage 4 - Messstellenbetrieb AllgäuNetz Az: BKS-17/1806-01 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb des Jahres 2015 

Ermittlung der Differenz 
gemäß § 5 ~s: 1 S. 3 ARegV 

Bundesnetz- Abweichungen 
zu 11ngesetz-
ten Werten 

tatsächlich entstandene Kosten 
davon Kosten der Messuna 
davon Kosten des Messstellenbetr:iebs 
In der Erlösobernrenze enthaltene Kosten !Plankosten 
davon Kosten der Messun 
davon Kosten des Messstellenbetriebs 
Differenzbetrag (tatsächliche Kosten ~Plankosten 
davon Maßnahmen nach i 21c EnWG 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA AllgäuNeiz GmbH Co. KG Az.: BKS-17/1806-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2016 

Rechtsgrundlage Beschreibung 

nach & 4 ARei:iV zulässioe Erlöse 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV jErlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV erzielbare Erlöse 
Verzichtsbetrao in der Verorobun1 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs.. 1 Satz 
2 

ARegV 
1 
vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, !tatsächlich entstandene Kosten 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G m EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 1OAbs. 1 
SysStabV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansät.Ze 
Differenz 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 

1 

~atsächlich entstandene Kosten 
nach § 23 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Sonstiaes 

Saldo aus Einzeldiffecenzen 

1 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz-
agentur 
[EUR] 

63.413.520 
63.873.065 

0 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen AllgäuNetz GmbH Co. KG Az: BKS-17/1806·01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 / VPl0 • PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern . EWF-Beschluss 

O·Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regul ierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II ·V ARegV 

Sonstiges 
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Vergltlch VPI und douorhoft nicht bttlnRußbare Kosten 

1-s.....-a........,1....i11tollch"'
V~M;Hltnfndu„a_..&aM~ 
""dtm J,;,,. flr üsdit E.<6-Gllß UllogV) 

Netcbetreiber ........ 
Ab.-febung....._.. ""' t<.~)lhr ...,, 

2014 tOOIO 201• 10f.OO 0.00% 

O.ueorf\a:ft nkht bMfnnu•• llM• Kol•n nKh t 11 Aha. 2 ARitQV 

,_, 

2 - 2 

2·3 

„. 
2·5 

2· 0 

2-7 

2-a 

2-11> 

·-· 
2-t1 

Konzeuon~ 

P&..nwtrt: 
Erford•ltctlot lnenapruchl\th.mt 'IO'Ol'-QOl1" Ntaobtntn 

P&•utw.rc 
N'•chl\l110no ~nW«:hMlfthttm nac.l'I § ,10 Ab a. t 

M•hrliotl•n far die Etrid\Mio. det1 Bttrieb und die 
Mdwnog wn Et*•Mln 
Pbinw.rt: 
Vermltden• Ntmntotllt Im SM•"'°"' §UI ScromNEV. § 

bhUtogen .,.. S&6cl» od„ Cknl.n:t~ MCh Mtßg.be wn 
S1 M ... 4 S"'"PCV 
6tCtlilblc:l'le und ~l'le Vtreflb1Nrtg4t1 ll.I 
Lohnniwcz:. lilftd Vttto~nttn {Ml.sd'l..,a'°" ,,a_...w_'"_""" 
'tlOtl ._...~Ut.iu.n l'ltl<hd.-dtth 

Atli6tun0 "'°'" IKZ I ,..trMllCIW.llWI~ rt 
V~nlt:d•StonNEV 

dM'I ~AwtOltleh "'°'' 176 Ab$IU 4 d„
2 • 15 f.ner~Ml»t • UmMtll,.nQ dff Olfthor„ 

Ntellf!'I k).i n 
KomptnNtbnlUlllul'IQtfl Im Rfh"'* du 

S.U. 2 Nr. 1 Au•11:t1~111llmv1n«h AM•l 3 dtt Vtf'Otdn1,1ng 
EG Ht t 

Ko•tton h1rd4 BHch1fNno d+r ~II.ltErt:riiou11g \01'1 
Satt2 Nr. 3 Aueo\tlchtlt11er.ingen., eln1e.hlitllllch dw Ko11en IVr dlt 

Koa.ten oderEr16M •t.1• M.1Gnlflmtn tlnu Btlreben 'tOl'I 
Sttom-..rt0rgu1"1g1nttt1n, dle einer mumein 
V hr r 1 n 

CW!-'e,tnz.~tl' oenehmlgttl\ Verlusten•roltkoslMI ut1d 
d•11 •nwl.d•hlotn Ko•l•n 

Summ• 



Anlage 4 - Messstellenbetrieb AllgäuNetz GmbH Co. KG Az: BKS-17/1806-01 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb des Jahres 2016  

Ermittlung der Differe11:i 
gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV 

bei effizienter Lelstunllserbrlnauna entstehende Kosten des Messstellenbetriebs (einschließlich Messun 
~ 5 Abs. 1 Satz 3 AReqV 
~ 5 Abs. 1 Satz 4 ARegV 
In der Erlösobergrenze enthaltener Ansatz der Kosten des Messstellenbetriebs (einschließlich Messung 
i 5 Abs. 1 Satz 3 AReaV 

5 Abs. 1 Satz 4 AReaV 
Differenzbetrag (tatsächliche Kosten - Plankosten 
davon Maßnahmen nach i 21c EnWG a.F. 
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